
        
 
 AP 3: Analyse von Betriebsprozessen in den Krankenhäusern    

AP-Leitung:   DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH  

Beteiligte:  Krankenhäuser, Microdrones GmbH, Uni Siegen  

Projektmonate: 1-6  

Ziel:  Analyse von Betriebsprozessen in den Krankenhäusern  

3.1. Analyse von Transportketten zwischen den Krankenhäuser für Transport von Labor- 
 und Blutproben (u.a. An- und Ablieferung, beteiligte Fachpersonal, Einbindung in 
 Arbeitssicherheit) 

3.2. Analyse und Definition von Arbeitsschritten und Workflow für medizinischen Transport  

3.3. Analyse und Erstellung der notwendigen Start- und Landeinfrastrukturen   

3.4. Klärung von rechtlichen Aspekten für UAS-Transport (Start- und Ladeprozeduren)  

3.5. Vergabe von Unteraufträgen Rechtsgutachten (Medizinischer Transport) und 
 Marketing (Videodokumentation)  

3.6. Klärung von Digitalisierungspotentialen  

3.7. Einbindung interner/externer Stakeholder in Projektentwicklung  
 (Bsp.: ADAC Luftrettung)  

3.8. Interne und externe Kommunikation der Innovationsleistung (Akzeptanzförderung)  

3.9. Dokumentation  

Anhang: Bericht / Rechtsgutachten der Kanzlei Luther:  

Methoden/Instrument/Vorgehen: Projektmanagement DRK-Kinderklinik, Kreisklinikum, 
Mariengesellschaft, Microdrones GmbH  

Zusammenarbeit mit Unterauftragnehmer (N.N.)  

Innovationsworkshops mit Projektbeteiligten  

Praxeologische Begleitforschung (Teilnehmende Beobachtung und problemzentrierte Interviews)  

Einsatz von kollaborativer Projektmanagement-Software  

Ergebnisse/Outcome: Herstellung einer betrieblichen BVLOS/UAS-Readiness für den medizinischen 
Transport 
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3.1. Analyse von Transportketten zwischen den Krankenhäuser für Transport von 
 Labor- und Blutproben (u.a. An- und Ablieferung, beteiligte Fachpersonal, 
 Einbindung in Arbeitssicherheit) 

Die stationäre und ambulante Versorgung von rund 280.000 Menschen in der Stadt Siegen sowie im 
Kreis Siegen-Wittgenstein wird im Wesentlichen von vier Trägen und deren rund 70 Einrichtungen 
aufrecht erhalten: Diakonie Südwestfalen, DRK-Kinderklinik Siegen, Kreisklinikum Siegen sowie 
Marien-Gesellschaft Siegen. Zusammen beschäftigt man rund 5.150 Mitarbeitende, versorgt jährlich 
etwa 80.000 Patienten stationär und fast 210.000 Patienten ambulant, darunter 8.000 Geburten in 
einem Perinatalzentrum Level 1, verteilt über 12 Geburtskliniken aus der Region und darüber hinaus. 
Insgesamt führen die Kliniken über 42.000 Operationen durch. 

Am Projekt beteiligt sind drei der vier Kliniken, die im Rahmen eines Klinikverbundes 
#versorgungneudenken eng zusammenarbeiten. Es handelt sich dabei um die DRK-Kinderklinik 
Siegen, das Kreisklinikum Siegen sowie die Marien-Gesellschaft Siegen. 

Als Gesundheitsunternehmen mit hoher Bedeutung für die Versorgung der Region arbeiten die Kliniken 
im Rahmen des Projektes #medizinneudenken schon länger mit der Universität Siegen zusammen. 

Die DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH ist eine Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes. Als eine der 
wenigen selbständigen Kinderkliniken Deutschlands hat sich die DRK-Kinderklinik Siegen im Verlauf 
der Zeit zu einer hoch spezialisierten Fachklinik für Kinder- und Jugendmedizin entwickelt.  

In der kinder- und familienfreundlichen Atmosphäre der rund 10 Einrichtungen versorgt man jährlich 
rund 6.000 Patienten stationär und über 68.000 Patienten ambulant. Das Team der Kinderchirurgie, 
-urologie und -orthopädie operiert jährlich rund 3.300-mal. Zur stationären Versorgung stehen 144 
Betten im stationären Bereich sowie 38 Plätze in unserer Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Verfügung.  

Interdisziplinarität ist eine Stärke bei der Versorgung. Denn die Kinderklinik ist mit ihrem umfangreichen 
Leistungsspektrum so breit aufgestellt, dass man für nahezu jedes Krankheitsbild einen eigenen 
Spezialisten im Haus hat. Bei komplexen Erkrankungen können die Experten so jederzeit auch 
fachbereichsübergreifende Teams bilden, die die Patienten mit dem nötigen Know-how ganzheitlich 
betreuen. Für die optimale Versorgung einiger besonderer Krankheitsbilder, wie z.B. 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, gibt es sogar ein fest eingerichtetes Kompetenzzentrum. 

Zum multiprofessionellen Team der DRK-Kinderklinik Siegen gehören Kinder- und Jugendärzte 
verschiedener Fachrichtungen, Kinderchirurgen und -anästhesisten, Kinder- und Jugendpsychiater, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, das Pflegepersonal, ein breites Spektrum an 
Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen, Mitarbeiter des Sozialen Dienstes, Seelsorger, Lehrer 
und Erzieher sowie unsere Klinikclowns.  

Die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen unterscheidet sich gravierend von der von 
Erwachsenen: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Da viele der kleinen Kinder nichts in Form von 
Aussagen oder Hinweisen zur Diagnostik beitragen können, gehört die Untersuchung von Proben (Blut, 
Gewebe, weitere Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen) neben dem diagnostischen Gespräch mit 
Patient und Angehörigen sowie der Bildgebung in jeglicher Form zu den zentralen diagnostischen 
Mitteln. 

Allein in der DRK-Kinderklinik Siegen fallen täglich etwa 50 Proben an, die nicht vor Ort analysiert 
werden. Aus wirtschaftlichen Gründen gibt man einen Großteil der Proben an das Zentrallabor des 
Kreisklinikums Siegen in Weidenau, vor Ort werden nur noch ganz wenige Analysen mit einfachsten 
Mitteln vorgenommen. Ganz spezielle Analysen werden in Speziallabore in ganz Deutschland 
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versendet. Konkret fallen so jährlich etwa 18.250 Proben an, die transportiert werden müssen. Im 
Rahmen der Zusammenarbeit verwendet man in der DRK-Kinderklinik Siegen ein EDV-System, das 
direkt online mit dem Zentrallabor des Kreisklinikums in Verbindung steht.  

Quellen: Arbeitsgruppentreffen, interne Recherche, Analyse des Medizincontrollings, 
Experteninterviews, Auswertung der Qualitätsberichte der Kliniken 

3.2. Analyse und Definition von Arbeitsschritten und Workflow für medizinischen 
 Transport  

Im Rahmen von Arbeitsgruppentreffen sowie Begehungen und Einzelgesprächen mit den vielen 
Verantwortlichen in der Kinderklinik sowie im Labor des Kreisklinikums wurden die Ende 2019 aktuellen 
Vorgehensweisen im Hinblick auf die Beauftragung, die Durchführung, die Organisation, den Transport 
und die Untersuchung von individuellen Kleinproben ebenso wie die daten- und allgemeinrechtlichen 
Aspekte betrachtet. Dabei musste man zunächst von den jeweils individuellen Gegebenheiten der 
beiden beteiligten Kliniken vor Ort, auch und insbesondere aus räumlicher Sicht ausgehen. Bei der 
Skalierung des Ansatzes auf andere Kliniken zeigen sich hier Unterschiede, da die grundsätzliche 
Organisation von Klinik zu Klinik individuell geregelt ist. Dies betrifft alle Aspekte vom Personal über die 
Materialien, die Organisation, die gewählten Transportmittel bis hin zu den Anforderungen an 
Rückmeldezeiten und an das IT-System.

 

Meeting AG 3 

In der DRK-Kinderklinik Siegen werden allgemein verfügbare Probengebinde verwendet, die im 
Medizinbedarf in großen Stückzahlen günstig beschafft werden können.  
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Blutproberöhrchen im Sammelbehälter 

"Ein Blutentnahmeröhrchen dient in der Medizin als Probenbehältnis zur Entnahme und Aufbereitung 
von Blutproben. Ähnlich aufgebaut sind Systeme für Urinproben. Weiterhin ermöglicht es den 
unkomplizierten Transport und auch die kurzfristige Lagerung der entnommenen Proben.  

Blutentnahmeröhrchen werden aus transparentem Kunststoff gefertigt und sind an der Spitze mit einem 
speziellen Anschluss ausgestattet. Unter anderem gibt es Adapter für das Luer-Lock-System.   

Es existieren zwei prinzipiell verschiedene Systeme, die durch Aspiration oder Unterdruck die Proben 
aufnehmen. Für beide Systeme gibt es Röhren mit verschiedenen Zusätzen, die normiert und 
farbcodiert sind. 

Aspirationssystem 

Ein Blutentnahmeröhrchen nach diesem System (z. B. Kabevette®, Monovette®) entspricht dem 
Aufbau einer Spritze. Durch Herausziehen des Stempels entsteht ein Unterdruck, der die Blutentnahme 
beschleunigt. Der Stempel kann nach vollständigem Herausziehen abgeknickt werden, was das 
Versenden und Aufbewahren der Monovette durch Verkürzung ihrer Länge vereinfacht. Da der Kolben 
bei vollständigem Zurückziehen einrastet, kann mit einer Monovette auch vor der Punktion schon ein 
Unterdruck erzeugt werden, sodass man mit einer Monovette auch nach dem Unterdruckprinzip Blut 
abnehmen kann, wobei aber zuerst die Kanüle in das Blutgefäß eingeführt werden muss und erst dann 
die Monovette angeschlossen werden darf, da ansonsten aufgrund eines Druckausgleichs über die 
Kanüle kein Unterdruck in der Monovette mehr herrscht.  

Eine Monovette kann also sowohl nach dem Aspirationsprinzip als auch dem Unterdruckprinzip benutzt 
werden.  

Die verschiedenen Farbcodierung nach EN 14820 entsprechen den unterschiedlichen Funktionen: 
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(1) Serum-Gel-Röhrchen (braun) 
(2) Heparin-Röhrchen (orange) 
(3) EDTA-Röhrchen (rot, groß) 
(4) Citrat-Gerinnungsröhrchen (grün) 
(5) EDTA-Röhrchen (rot, klein) 

(6) BSG-(Citrat)-Röhrchen (lila) 

Unterdrucksystem 

Innerhalb des Probengefäßes dieses Typs (z. B. Vacuette®, Vacutainer®) herrscht von vornherein ein 
Unterdruck. Wird es auf den mit der Punktionskanüle verbundenen Adapter gesteckt, wird durch diesen 
Unterdruck das Blut angesaugt. Ein Vorteil dieses Systems ist, dass die angesaugte Blutmenge 
konstanter ist als bei der Monovette. Nachteil gegenüber dem Aspirationssystem ist, dass der 
aufgebaute Unterdruck zur Blutentnahme nicht variiert und den Venenverhältnissen angepasst werden 
kann." (Auszug aus Wikipedia) 

Aufgrund der deutlich geringeren Blutvolumina der Patienten einer Kinderklinik (rund 55 % der Patienten 
sind in der Altersklasse von 0 bis 6 Jahren) werden Kindern zwar eine hohe absolute Anzahl an Proben 
entnommen, die entsprechenden Volumina sind jedoch deutlich geringer als bei Erwachsenen. Wie 
bereits geschildert fallen an der Kinderklinik täglich rund 50 Proben aller Art an (Blut, Gewebe, Urin, Kot, 
Speichel), die in einem Labor analysiert werden müssen. 50 x 365 = 18.250 Proben / Jahr 

Die Entscheidung bzgl. einer entsprechenden Probennahme trifft der verantwortliche Stations- bzw. 
Ambulanzarzt in der jeweiligen Abteilung. Dazu wird im klinikeigenen IT-System zum klar definierten 
Patienten (Name, Geburtsdatum, Station) digital ein Auftrag angelegt und ausgelöst. Die zu 
bestimmenden Parameter werden dabei zugleich direkt mit ausgewählt und online alles an das 
Zentrallabor übermittelt. Die dann am Patienten durch den Arzt oder entsprechendes Pflegepersonal zu 
entnehmende Probe wird mit einem Patientenaufkleber versehen. Die Erhebung der Probe erfolgt in der 
Regel in der Ambulanz bzw. dem Behandlungsraum auf Station oder direkt am Patientenbett.  
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Stationsbegehung mit Erklärung des entsprechenden Laborprogramms 

Auf Station werden die Proben dann zunächst gesammelt, um regelmäßig durch eine Kraft ins Labor an 
der Zentralen Aufnahme der Kinderklinik gebracht zu werden. Die Ambulanzen liefern ihre Proben direkt 
nach Entnahme ins Labor der Kinderklinik an der ZPA. Dort werden die Proben in speziell dafür 
vorgesehen Behältern zunächst aufbewahrt. Eine MFA der ZPA organisiert dann die Verpackung sowie 
die Bereitstellung des Transportbehältnisses sowie die Abholung durch einen Transporteur. Aktuell hat 
die DRK-Kinderklinik Siegen einen Rahmenvertrag mit einem örtlichen Taxiunternehmen, in dem die 
Regelfahrten sowie die Abruffahrten vertraglich auch bzgl. der Kosten geklärt sind. Der Vertrag wird 
jährlich neu ausgehandelt. Montags bis freitags finden fünf Regelfahrten (07:45, 09:30, 13:30, 15:00 und 
18:00 Uhr) statt, samstags, sonntags und an Feiertagen drei Regelfahrten (07:45, 12:30 und 15:00 Uhr) 
statt. Zudem kommt es zu weiteren, dringlichen Sonderfahrten einzelner Proben aufgrund akuter Krisen 
bei einzelnen Patienten (OP, Früh- und Neugeborene, Intensivpatienten,...). 5 x 5 x 52 + 3 x 2 x 52 + 26 
x 1 = 1.300 + 312 + 26 = 1.638 bis 1.800 Fahrten pro Jahr von der DRK-Kinderklinik Siegen auf dem 
Wellersberg bzw. dem PNZ in der Wichernstraße (weiterer Standort) zum Kreisklinikum in Weidenau. 
Einfache Strecke = 4,5 bis 5,0 km. Das Leergut, sprich die leeren Transportbehälter werden ebenfalls 
vom Taxi zurück an die Kinderklinik transportiert, in der Regel nicht als Sonderfahrt sondern bei der 
nächsten Regelabholung im Austausch. Ökologisch betrachtet entstehen so pro Jahr bis zu 18.000 km 
an PKW-Fahrten alleine für diesen Standort. 

Die einzelne Probe wird im Labor der DRK-Kinderklinik Siegen zunächst in einem Halter mit weiteren 
Proben zusammengefasst. Diese gefüllte Halterung wird mit einem wasserdichten Kunststoffbeutel 
außen rum versehen und verschlossen und sodann in eine ebenfalls dichte Transportbox ähnlich einer 
Essenskühlbox untergebracht. Aus rechtlichen Gründen müssen die entsprechenden Proben zweimal 
zusätzlich gegen Auslaufen geschützt werden, das Probengebinde selbst ist ja ebenfalls gegen ein 
Auslaufen gesichert. 

Das entsprechende Transportgebinde = Box mit Griff, speziell beschriftet als entsprechendes Gut, wird 
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dann vom jeweiligen Fahrer bei einer Mitarbeiterin der ZPA in der DRK-Kinderklinik Siegen gegen 
Unterschrift in Empfang genommen und soll auf direktem Wege in das Labor des Kreisklinikums Siegen 
verbracht werden. Der Prozess ist natürlich verbunden mit einer Anfahrt des Kuriers vom Standort der 
Taxizentrale oder einem Wartepunkt (zusätzliche km und Zeit). Insgesamt benötigt der Transport von 
einem zum anderen Labor je nach Verkehrsaufkommen zwischen 15-25 Minuten inkl. der 
entsprechenden Fußwege an den beiden Kliniken. 

 

Labor Kinderklinik mit Probensammelstelle und Vorstellung des Transportbehältnisses für 
Kurierfahrten,  

Im Kreisklinikum wird der Behälter verschlossen an einer Art Schleuse ins Labor gestellt. Die 
Labormitarbeitenden entnehmen die Proben aus der doppelten Sicherung und erfassen jede einzelne 
Probe via Scan des entsprechenden Codes in ihrem System. Erst jetzt kann der Auftrag gebende Arzt 
erkennen, dass die Probe zumindest im Labor in Weidenau angekommen und erfasst wurde. Die 
jeweilige Probe durchläuft die einzelnen Testungen, die jeweiligen Ergebnisse werden im System 
hinterlegt und stehen via Datentransfer in der Kinderklinik den Ärzten und Pflegekräften zur 

7 
 



        
 
entsprechenden diagnostischen Beurteilung zur Verfügung. 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass Proben von der Entnahme in der Kinderklinik bis zum Scan im 
Labor im Kreisklinikum eigentlich nicht nachverfolgbar sind. Erst mit erfolgtem Eingangsscan in 
Weidenau lässt sich der Status erst wieder bestimmen. 

Als eine wesentliche Sicherheitsmaßnahme, sowohl für das Personal als auch für die Umwelt, sollte an 
dieser Stelle noch einmal die mehrfache Verpackung gegen Auslaufen genannt werden. Das Behältnis 
selbst ist außen als Gefahrguttransport mit entsprechender Klassifizierung gekennzeichnet. Die 
Behältnisse sind wiederverwertbar und werden immer nur im jeweiligen Kreislauf verwendet, nicht im 
Austausch mit mehreren Kliniken. 

Die zuvor genannten Abläufe verändern sich beim Einsatz einer entsprechenden Drohne erst ab dem 
Punkt, wo die Mitarbeitenden des Labors der Kinderklinik die Proben zusammenstellen und speziell 
verpacken.  

Basierend auf dem aktuell eingesetzten System wurde beim Projekt ein kleines Pelicase angeschafft. 
Schutzkoffer wie "Peli Cases sind aus schlagfestem, extrem zähem Kunststoff produziert, wasser- und 
luftdicht und überall dort bestens geeignet, wo man sehr empfindliche Waren und Gegenstände wie z.B. 
Notebooks vor besonderen Belastungen schützen muss. Die PELI ™ Cases werden mit verschiedenem 
Zubehör angeboten, vom Würfelschaum bis zum Teilerset. Der PELI ™ Case besteht ausschließlich 
aus korrosionsfreien Materialien und ist von +99° C bis -23° C temperaturbeständig, also ideal um auch 
die Waren und Produkte durch extreme Wetterbedingungen gut geschützt an ihr Ziel zu bringen." 
(Quelle: Zitat des Herstellers). Zuvor werden die Proben in einen auslaufsicheren Folienbeutel 
eingebracht, der dann in den Schutzkoffer eingelegt und dank der entsprechenden Lagen an 
Schaumstoff gegen Bewegung und Stoß entsprechend gesichert ist.  

HINWEIS: aus Gründen der unklaren Rechtslage, aber auch um frühe öffentliche Diskussionen zu 
vermeiden, hat das Projektteam beschlossen, alle Tests nur mit einfachem Wasser gefüllten 
Probenröhrchen durchzuführen. Dabei wurden aber verschiedene Probenröhrchen in den 
unterschiedlichen Größen verwendet.  

Nach eingehender Prüfung durch den Drohnenhersteller sowie die verantwortlichen Ärzte und 
Hygieniker der Kinderklinik wird der verwendete Schutzkoffer des oben genannten Herstellers als 
geeignet erachtet. 

Mit dem gefüllten Schutzkoffer (zuvor werden die entsprechenden Proben in einer Lieferliste aufgeführt, 
aktuell noch händisch) geht die Labormitarbeiterin nun zum entsprechenden Start-Lande-Port an der 
DRK-Kinderklinik Siegen. Dort führt sie den kleinen Schutzkoffer in ein entsprechend gestaltetes 
Payload-Compartment, das unten an der Drohne angebracht ist, ein. Der Schutzkoffer ist darin 
geschützt vor Umwelteinflüssen und fest gegen Erschütterungen etc. eingelegt. Das Compartment wird 
von der Mitarbeiterin dann mit einem entsprechenden Verschluss verschlossen. Nun ist die Drohne auf 
dem speziell konstruierten Start-Lande-Port abflugbereit und macht sich nach Freigabe durch die 
Mitarbeiterin sowie Sichtung via Überwachungskamera durch den Leitstand auf Fernkommando des 
Drohnenführers auf den Weg. 

Der entsprechende Flug der Drohne im zuvor nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden 
bereitgestellten Korridor vom Startplatz an der Kinderklinik über die Wald- und Wiesenflächen auf dem 
Wellersberg hinüber über die HTS (B54) zum Landeplatz am Haus Ferndorf am Kreisklinikum dauert bei 
normalen Wetterbedingungen insgesamt ca. 10 Minuten, der eigentliche Flur nur etwa 5-6 Minuten. Am 
Start-Lande-Platz des Kreisklinikums kann die Drohne landen, sofern die Sichtkontrolle via Kamera 
seitens des Leitstandes ebenfalls keine Bedenken sieht. Die Landung ebenso wie der Flug unter 
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Überwachung des Drohnenpiloten auf seinen Instrumenten. 

Das entwickelte System gibt mit der Landung eine Information über das Telefon als Anruf / Nachricht an 
die Mitarbeitenden des Labors im Kreisklinikum, die sich nun selbst auf den Weg zum Start-Lande-Platz 
machen müssen. Sowohl für die Wege für die Labormitarbeiter der Kinderklinik als auch die des 
Kreisklinikums betragen in etwa 70-100 m und müssen nun zusätzlich gemacht werden. 

Nach dem Erlöschen der optischen und akustischen Signale (an beiden Ports mittels Signalschrift und 
farbigen Leuchten) kann die Labormitarbeitende die Drohne vom eigentlichen zentralen Landeplatz 
mittels Schlitten zu sich ziehen (analog auch am Startlatz Kinderklinik beim Beladen) und durch 
umgekehrte Vorgehensweise den Schutzkoffer aus dem Payload-Compartment der Drohne 
entnehmen. Ein entsprechender zweiter leerer Schutzkoffer kann im Austausch als Leergut eingebracht 
werden. Die Drohne kann nun den Rückweg unter analoger Vorgehensweise in gleicher Zeit im gleichen 
Korridor in Richtung Kinderklinik zurücklegen. 

Die weitere Vorgehensweise für die Mitarbeitenden im Labor ist vom Eintreffen im Labor an analog zur 
ursprünglichen Durchführung. 

Aus Sicht der Beteiligten ist ein deutlicher zeitlicher Vorteil zu erzielen, zudem sind die 
Transportbewegungen flexibler als mit den standardisierten Fahrten. Außerdem lässt sich der Status 
der im jeweiligen Schutzkoffer befindlichen Proben jederzeit nachvollziehen = Ortung möglich. 

Ein weiterer Vorteil ist der konkrete Wegfall der direkten Beteiligung Dritter (Taxi- bzw. Kurierfahrer). 

Da alle Projektteamleiter sowie die begleitende Forschung der Universität Siegen insbesondere die in 
den Kliniken und Labors handelnden Personen frühzeitig und wiederholt miteinbezogen haben, ergeben 
sich nur geringe Klärungsbedarfe für die direkt beteiligten Mitarbeitenden. Der längere Weg sowie die 
zusätzliche Aufgabe sind jedoch unter zwei Aspekten noch gesondert zu betrachten: 1. sind gerade in 
Nachtzeiten und an Wochenenden diese Positionen mit anderen Aufgaben schon belastet bzw. alleine 
verantwortlich. Außerdem wären beide Stellen nun auch Witterungseinflüssen ausgesetzt. Dennoch 
ergab sich eine deutlich positive Zustimmung zum Projekt und dem hier skizzierten bzw. umgesetzten 
Ablauf in der Testphase. 
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3.3. Analyse und Erstellung der notwendigen Start- und Landeinfrastrukturen 

Im Rahmen mehrerer Arbeitsgruppensitzungen sowie je 2 Begehungen an beiden Kliniken wurde 
zunächst eruiert, wo denkbare und geeignete Plätze zur Einrichtung der Start und Ladeportale sein 
könnten. Neben einem großzügig bemessenen Luftraum ohne Einschränkungen durch Gebäudeteile 
oder Bäume sollte eine gewisse Nähe zu einem Eingang gegeben sein, der in direkter Verbindung mit 
der ZPA an der Kinderklinik bzw. dem Labor im Kreisklinikum liegt. Außerdem musste sowohl Strom 
verfügbar sein, um all die notwendige Technik am jeweiligen Port anschließen zu können. An beiden 
Klinikstandorten kristallisierten sich je 2 mögliche Orte heraus. Nach der Begehung mit dem 
Drohnenpiloten musste je ein angedachter Standort aufgrund der ungünstigen Ein- bzw. 
Abflugschneisen verworfen werden. 

Anforderungen an die Start-Lande-Ports: 

- Nähe zur jeweiligen Abteilung im Krankenhaus 

- Stromanschluss 

- ebener Boden, mindestens 3 x 3 m Fläche, besser 5 x 5 m 

- nicht im öffentlich zugänglichen Bereich (absperren sollte möglich sein) 

- Abstand zum jeweiligen Helikopter-Landeplatz wegen Kollisionsvermeidung 

- Montage einer computergesteuerten Kamera sollte möglich sein,  
  so dass der gesamte Bereich einsehbar ist 

- direkt gelegen am Korridor für die Tests 
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Mögliche Standorte an der DRK-Kinderklinik Siegen (2, gewählter Standort) 

 

Mögliche Standorte am Kreisklinikum Siegen (2, gewählter Standort) 
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Aufgrund der knapp bemessenen Projektlaufzeit (nur noch 6 Wochen) diskutierte die Arbeitsgruppe 
mögliche denkbare Konstruktionen. Eine individuelle Anfertigung mit entsprechender Installation war 
aus Gründen der Kosten, des notwendigen Vorlaufs und wegen fehlender Flexibilität nicht realisierbar. 
Ein ortsansässiger Messebauer hatte jedoch ein hinreichend modulares Messebausystem, mit dem 
man die skizzierten Anforderungen im Zeitraum und im Budget umsetzen konnte. 

An das entsprechende Modul waren aus Sicht der AG folgende Anforderungen zu stellen: 

- Start-Landefläche von mind. 2 x 2 m, möglichst in Hüfthöhe (wegen Beladung) 

- im Boden zu verankern (Wetterschutz) 

- Installation der Elektrik möglich 

- Warn-Info-System (akustisch und/oder optisch) 

- Schutz vor unberechtigtem Zugriff 

- Elemente modular im Raster zur möglichen Anpassung 

- beschriftbar 

Beim beauftragten Messebauer fand sich ein entsprechendes Modulsystem, dass Varianten in 1 bzw. 2 
m Schritten skalierbar ermöglichte. Es erfolgte eine digitale Planerstellung mit 3D-Vision, nach kleineren 
Korrekturen und Ergänzungen wurde ein Prototyp angefertigt, der beim Messebauer zunächst einmal 
aufgebaut und begutachtet wurde inkl. der Platzierung der entsprechenden Drohne. Zur Erhöhung der 
Akzeptanz durch die Nutzer wurde eine zweite bewegliche Ebene aufgesetzt, die die komfortable 
Positionierung und Beladung der Drohne ermöglicht (Schlitten). 

 

Aufbau der Musterplattform beim Messebauer 

Nach kleineren Modifikationen wurde in Abstimmung mit dem jeweiligen Team der Haustechnik ein 
Termin zum Aufbau der Plattformen an den Kliniken festgesetzt. Die benötigte Infrastruktur wurde durch 
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die Haustechnik vor Ort vorabeingerichtet. Diese Prozesse fanden zudem in enger Abstimmung mit 
dem Ingenieur von G&D statt, da diese das speziell entwickelte Videoüberwachungs- und Infosystem 
anpassen mussten. Für die Installation der Kameras sowie der entsprechenden Steuerungselektronik 
inkl. Mobilfunk und WLAN mussten geeignete Standorte in geschützten Räumen in der Nähe der 
Plattformen ermittelt werden. 

 

Einrichtung des Netzwerkes inkl. Kamera am Standort Kreisklinikum 

Die Errichtung der beiden Plattformen erfolgte rund 10 Tage vor den geplanten Testflügen und dauerte 
rund 12 Stunden. 
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Aufbau der Start-Lande-Plattform am Kreisklinikum durch den Messebauer 

Aufgrund des hohen Interesses von Fußgängern etc. wurden die Plattformen nach Errichtung zusätzlich 
abgesperrt. 

Die Installation insbesondere der umfangreichen Technik durch G&D erfolgte parallel und in 
Abstimmung mit dem Messebauer und der Haustechnik vor Ort. Die Einrichtung und Testung der 
Leitstandtechnik war unerwartet aufwendig. Nach Einrichtung sowohl der Plattformen als auch des 
Leitstandes erfolgte eine umfangreiche Begehung aller Standorte durch das erweiterte Kernteam. Auch 
hiernach erfolgten noch kleinere Anpassungen. 

Mit dem Drohnenpiloten wurde ein Testtermin ausgemacht, um die konkreten Bedingungen vor Ort zu 
prüfen. Als Adaption mussten die seitlichen Elemente der Plattform deinstalliert werden, da die 
Grundfläche noch zu klein war. 

Für die Erstellung einer ersten Pressemitteilung sowie die Aufnahme von einem Video zum Projekt 
erfolgten an 2 Drehtagen mit allen Protagonisten an den 3 Standorten: DRK-Kinderklinik Siegen 
(Station/Ambulanzen und Startplattform), Kreisklinik Siegen (Landeplattform und Labor) sowie bei G&D, 
wo die Leitstelle und der Drohnenführerleitstand installiert waren, ein Videodreh sowie parallel 
Fotoaufnahmen. 
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Filmaufnahmen am Leitstand bei der Firma G&D 

Beim Realtest zeigte sich, dass die Standorte bei einer längerfristigen Installation sehr genau vor einer 
endgültigen baulichen Maßnahme getestet werden müssen. Dies betrifft insbesondere auch solche 
Punkte wie den Standort der Kameras zur Überwachung der Bereiche sowie die Verfügbarkeit von 
separaten, manipuliationsgeschützen Installationsmöglichkeiten für Strom und Mobilfunknetzanschluß. 
Der Standort am Kreisklinikum nahe dem Fahrrad- und Fußweg ist wegen der hohen Frequenz an 
Personen in unmittelbarer Nähe nicht geeignet. Auch erwiesen sich die hohen Gebäudestrukturen als 
Einflussfaktoren für das von der Drohne genutzte GPS-System, so dass insbesondere die Landungen 
nicht exakt ausgeführt werden konnten. Die Start- und Ladefläche selbst müsste vergrößert werden auf 
3 x 3 m oder sogar noch größer. Ein Wind- und Wetterschutz im Falle zunehmender Umwelteinflüsse, 
der vor dem Start und nach der Landung selbstständig die Drohne umschließt bzw. freigibt, wäre für den 
Dauerbetrieb unabdingbar. Ebenfalls zu bedenken wäre eine Ladeeinrichtung für die Akkus der Drohne. 
Die unmittelbare Nähe der Plattform zum Hubschrauberlandeplatz an der DRK-Kinderklinik Siegen 
erwies sich als weniger problematisch bzgl. Einfluss durch die Hubschrauber als erwartet. 

Um zukünftig Kosten für entsprechend baulich zu installierende Systeme im Rahmen zu halten, sollte 
man ein modulares System gestalten, das skalierbar bleibt und dennoch kostengünstig zu errichten ist. 
Wesentliche Herausforderung wird zudem die geeignete Standortbestimmung werden, die alle Faktoren 
zufriedenstellend berücksichtigt. Eine zu weite Entfernung von den organisatorischen Zentralen = 
Labore der beauftragenden Klinik und Zentrallabor des auswertenden Standortes wird die Akzeptanz 
seitens der Nutzer deutlich negativ beeinflussen. 

 

3.4. Klärung von rechtlichen Aspekten für UAS-Transport (Start- und Ladeprozeduren)  

Die Klärung von rechtlichen Aspekten wurde im Wesentlichen an eine beratende Kanzlei, in dem Falle 
die Kanzlei Luther in Berlin, vergeben. Die Kanzlei Luther betreut bereits entsprechende Projekte in 
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anderen Ländern. Vorab sammelte man in verschiedenen Arbeitsgruppen zu klärende Punkte. Als 
kritische Aspekte ist zum einen die Einstufung von Proben als "Gefahrgut" und deren aktuell noch 
unklare Rechtslage bzgl. des Transportes per Drohne zu sehen. Zum anderen muss geklärt werden, 
wer konkret die Verantwortung für die jeweiligen Elemente zum jeweiligen Zeitpunkt übernimmt: 
Start-Lande-Infrastruktur, Drohne, Proben,.... Als dringend empfehlenswert erscheint den 
Projektbeteiligten eine entsprechend neu zu gründende Betreibergesellschaft, in der sich 
entsprechende Stakeholder aus der Region einbringen. 

Damit sich die beratenden Anwälte ein konketes Bild von den individuellen Anforderungen vor Ort 
machen konnten, führte man am 09.01.2020 eine umfangreiche Besprechung durch und machte eine 
Ortsbegehung inkl. kompletter Besichtigung der verwendeten Materialien und Abläufe. 

 

Begehung des Labors Kinderklinik mit dem Team der beratenden Anwaltskanzlei Luther 

Das entsprechende Gutachten ist dem Bericht angefügt. Wesentliche Erkenntnisse in Auszügen folgen: 

Rechtsanwaltliche Bewertung der Anforderungen an das Transportbehältnis 

"Der Transport einer Patientenprobe in Form einer Blutprobe muss somit die unter IATA-DGR Ziff. 
3.6.2.2.3.8 genannten Voraussetzungen a) - d) erfüllen:  

a) Proben müssen in einer Verpackung transportiert werden, die ein Austreten verhindert und die mit 
den Worten "Exempt human specimen" und „Freigestellte Medizinische Probe“ (Befreite humane 
Probe) gekennzeichnet ist.  

b) Die Verpackung muss aus drei Komponenten bestehen: (1) ein gegen Leckwerden gesicherter 
Primärbehälter; (2) eine gegen Leckwerden gesicherte Sekundärverpackung; und (3) eine 
Außenverpackung mit einer ihrem Fassungsvermögen, ihrem Gewicht und ihrer beabsichtigten 
Verwendung angemessenen Stärke, wobei eine Fläche die Mindestmaße 100 mm × 100 mm haben 
muss.  

c) Für Flüssigkeiten: Absorbtionsmaterial muss in ausreichender Menge zwischen Primärbehälter(n) 
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und Sekundärverpackung vorhanden sein, um den ganzen Inhalt des/der Primärbehälter(s) 
aufzusaugen, so dass während des Transports bei Freisetzung oder Austreten der Flüssigkeit diese die 
Außenverpackung nicht erreichen und die Schutzeigenschaften des Polstermaterials nicht 
beeinträchtigen kann.  

d) Wenn mehrere zerbrechliche Primärbehälter in einer einzelnen Sekundärverpackung verpackt 
werden, müssen diese einzeln eingewickelt oder getrennt sein, um Berührungen untereinander zu 
verhindern."  

Rechtsanwaltliche Bewertung bzgl. des grundsätzlichen Transportes von Proben durch Drohnen 

"4. Ergebnis  

Während aufgrund der Regelung in § 21b Abs. 1 Nr. 10 LuftVO der Betrieb einer Drohne zur 
Versendung von Blutproben derzeit verboten und die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nicht 
vorgesehen ist, sehen internationale Vorschriften einen derartigen Betrieb unter bestimmten 
Anforderungen als zulässig an. Dies unterstreichen auch die seitens der EASA veröffentlichten 
Empfehlungen zur EU-Drohnenverordnung, die einen Transport von Blutproben vorsehen.  

Die EU-Drohnenverordnung verfolgt das Ziel einer Harmonisierung der Anforderungen an den 
Drohnenbetrieb in der EU. Allerdings können nach Erwägungsgrund 18 der VO (EU) 2019/947 die 
Nationalstaaten den Betrieb an weitere Bedingungen knüpfen. Die Betriebsverbote nach § 21b LuftVO 
können somit nach dem 1. Juli 2020 fortbestehen.  

Das bestehenden Betriebsverbote nach § 21b Abs. 1 Nr. 10 LuftVO ist im Zuge des Projekts mit dem 
Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) und dem Luftfahrbundesamt 
eingehend erörtert worden. Beide Behörden haben deutlich gemacht, dass der Drohnentransport im 
medizinischen Bereich und hier insbesondere der Transport von Blutproben ermöglicht werden und 
hierfür eine notwendige Anpassung der Betriebsverbote nach § 21b LuftVO angestrebt werden sollte. 
Das BMVI teilte hierzu mit, dass aktuell eine Änderung der Betriebsverbote in der LuftVO angestrebt 
werde. Derzeit laufe die Ressortabstimmung. Ziel sei es, die Änderungen der Verordnung noch vor dem 
1. Juli 2020 zu verabschieden. Das Betriebsverbot gemäß § 21b Abs.1 Nr. 10 LuftVO sei dabei bislang 
nicht Gegenstand der Betrachtung gewesen. Mit Blick auf die Notwendigkeit der Änderung zur 
Ermöglichung des Transports von Blutproben und aufgrund der gefahrstoffrechtlichen Betrachtung 
vergleichbarer Transportgüter (z.B. pathologischer Schnellschnitte) solle § 21b Abs. 1 Nr. 10 LuftVO 
jetzt jedoch in die Betrachtung einbezogen werden. Vorstellbar sei, entsprechend der internationalen 
Vorschriften Blutproben, bei denen die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von Pathogenen minimal 
ist, explizit aus dem Anwendungsbereich der LuftVO auszunehmen. Dies wäre auch im Interesse der 
Harmonisierung mit internationalem Recht die zu bevorzugende Option. Alternativ soll die Möglichkeit 
einer Ausnahmegenehmigung für medizinische Transportgüter und insbesondere Blutproben nach § 
21b Abs. 3 LuftVO geprüft werden.  

Sofern eine Herausnahme von Blutproben aus dem Anwendungsbereich des § 21b Abs. 1 Nr. 10 
LuftVO erfolgt, ist der seitens des Klinikums vorgesehene Einsatz von Drohnen zum Transport von 
Blutproben bei Einhaltung der oben dargestellten Verpackungsbedingungen als Versendung 
freigestellter medizinischer Proben ohne Angabe einer UN-Nummer gefahrgutrechtlich zulässig und 
bedarf keiner gefahrgutrechtlichen Genehmigung."    

Neben der gutachterlichen Beratung durch die Kanzlei Luther erfolgten direkte Gespräche mit der 
Luftfahrtaufsichtsbehörde in Münster durch den Projektverantwortlichen der Fa. Microdrones. 
Zusätzlich zu einer entsprechenden Sicherung der zu transportierenden Elemente analog zum jetzigen 
Transportverfahren (mehrfache Verpackung in geeignete, flüssigkeitsdichte Behältnisse) ist der Punkt 
der parallelen Starts und Landungen an Kliniken in Verbindung mit Starts und Landungen der 
Rettungshubschrauber ein kritischer Punkt - Thema: Kollisions-Vermeidung. Während bei der Drohne 
im Falle eines Kontaktes mit anderen Teilnehmern beim Verkehr im unteren Luftraum zunächst nur das 
Material zu Schaden kommt, können bei den anderen Teilnehmern, sprich den Hubschraubern, auch 
Dritte im Falle einer Kollision zu Schaden kommen. Weiterhin quert die Drohne im angedachten 
Flugkorridor hauptsächlich zwar nur unbewohntes, weniger stark frequentiertes Wald- und 
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Wiesengelände auf dem Wellersberg. Kurz vor der Landung bzw. nach dem Start am Kreisklinikum wird 
jedoch die besonders stark durch PKW und LKW befahrene B54 durch die Drohne überquert. Hier liegt 
ein Gefahrenpotential, das als erheblich eingeschätzt wird. 

 

Kartenausschnitt Google Maps der zu querenden Schnellstraße B54 am Kreisklinikum 

Aus den zuvor genannten Gründen fordert das Luftfahrtamt in Münster neben der Überwachung der 
Drohne via Tracking die Echtzeitsicht via Frontkamera für den Drohnenpiloten und den Leitstand. Leider 
gibt es zudem kein einheitliches Trackingsystem unter den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern in 
den unterschiedlichen Lufträumen, das bei allen Verkehrsteilnehmern installiert wäre. Die 
Hubschrauberpiloten haben auf Nachfrage angegeben, verschiedene Systeme an Bord zu haben, sich 
im Wesentlichen jedoch auf den Sichtkontakt zu verlassen. Hier wurde eine Drohne trotz 
entsprechender Lichtelemente als relativ klein und spät erkennbar eingeschätzt, jedoch nicht 
unerheblich bzgl. möglicher Schäden am eigenen Fluggerät. 

Um zumindest kritische Kontakte im nahen Umfeld der Kliniken zu vermeiden, ist die entsprechende 
Installation der Kameras zur Sichtüberwachung der Start-Lande-Plattformen unverzichtbar nach den 
Erkenntnissen des Projektteams. Durch den Einsatz von Kameras mit Weitwinkel, die zudem durch den 
Leitstand noch drehbar im Hinblick auf die Sichtfelder sind, ist hier eine entsprechende 
Kollisionsvermeidung durch verantwortungsvolle Überprüfung beim Start- bzw. Landeprozess 
zumindest in hohem Maße gewährleistet. Hinzu kommt, dass man eine Abstimmung per Telefon mit 
einer noch zu definierenden Stelle als sinnvoll erachtet. Die Leitstelle des Rettungsdienstes in Siegen 
hat jedoch nicht immer Informationen bzgl. der Flugbewegungen der Rettungshubschrauber. Auch die 
unterschiedlichen Betreiber der Rettungshubschrauberflotten (hier ADAC, Malteser,...) haben nur ihre 
Verkehrsteilnehmer betreffende verlässliche Informationen. Weder die Leitstelle noch die Betreiber der 
Hubschrauberflotten sehen sich allerdings in der Pflicht, entsprechende Informationen verbindlich für 
Dritte bereitzuhalten bzw. weiterzugeben. Neben all diesen Aspekten verweisen wir auch hier auf das 
Rechtsgutachten der Fa. Luther in Ergänzung.  
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Dringend notwendig ist aus Sicht des Projektes sowohl ein für alle Luftraumteilnehmer verbindliches, 
einheitliches Trackingsystem mit Warnfunktion als auch eine Institution, die zumindest einen Einblick in 
die entsprechenden Bewegungen in dem Luftraum hat. In dem Zusammenhang wurde dem Projektteam 
mitgeteilt, dass weitere Akteure durchaus bereits jetzt in nicht unerheblichem Umfang in dem unteren, 
nicht überwachten Luftraum aktiv sind: Vermessungsdrohnen, private Drohnen, Kameradrohnen, 
Segelflieger, Modellflugzeuge,...  

 

Blick auf die Installation der Leitstelle bei G&D durch das Kernprojektteam 
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3.5. Vergabe von Unteraufträgen Rechtsgutachten (Medizinischer Transport) und 
 Marketing (Videodokumentation) 

Wie in 3.4 geschildert, wurde die Betrachtung der rechtlichen Aspekte zum medizinischen Transport via 
Drohne an die Kanzlei Luther untervergeben. Die Erkenntnisse sind im ausführlichen, angehangenen 
Bericht im Detail einzusehen. 

Um das Projekt Dritten gegenüber besser verständlich machen zu können, wurden alle relevanten 
Projektschritte von den AG-Leitern mit Fotos und Videos dokumentiert. Die mehr als 200 Bilder und 
Kurzvideos können auf Anfrage gerne eingesehen werden. Einzelne Bilder sind im Bericht verwendet 
worden. Von dem grundsätzlichen Ablaufprozess aktuell sowie vom zukünftigen Transport via Drohne 
wurden von Manuel Rueda, einem örtlich ansässigen Videoproduzenten je eine Kurz- und Langversion 
eines Videos sowohl in deutscher als auch englischer Sprache in einem Hochformat für die mobile 
Nutzung an Mobiltelefonen als auch im Querformat zur Nutzung am PC / Fernseher erstellt. Die 
Ergebnisse sind auf dem YouTube Kanal der DRK-Kinderklinik Siegen veröffentlicht. Eine erste 
Pressemitteilung mit den folgenden Bildern wurde über die Pressestelle der Stadt Siegen in 
Abstimmung mit allen Projektpartnern an deren Verteiler versendet. Zudem beantworteten die jeweils 
geeigneten AG-Leiter zahlreiche Radiointerviews im Nachgang. Leider kam es infolge der Corona-Krise 
bislang nicht zu der eigentlich für den 24.04.2020 vorgesehenen großen Pressekonferenz. Für diese ist 
seitens der Agentur Rueda ein ca. 5-minütiges Video erstellt worden. Dieses soll auch bei 
entsprechenden weiteren Präsentationen verwendet werden. 

 

Bild der Drohnenplattform an der DRK-Kinderklinik Siegen mit den Vertretern der Projektpartner, 
verwendet bei der ausgesendeten Pressemitteilung 2020 
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Link zur Kurzversion des Videos in Deutsch, 16:9 Variante 

https://www.youtube.com/watch?v=on-i9_ok4lo   

3.6. Klärung von Digitalisierungspotentialen  

Eine wesentliche Erkenntnis des Projektes hat sich bei der Betrachtung der aktuellen Vorgehensweise 
ergeben. Zurzeit ist der Standort bzw. Status der jeweils erhobenen Probe vom Zeitpunkt der 
Anforderung (Auslösung im Stations- bzw. Ambulanz-PC) bis zum Eintreffen im Labor des 
Kreisklinikums (Einscannen der Probe bei Analysebeginn) nicht ersichtlich. Hier bestehen bei der 
Einführung einer anderen Vorgehensweise inkl. Tracking des Drohnenfluges wichtige Potentiale für die 
behandelnden Ärzte im Hinblick auf die Kenntnis der Fortschritte bzgl. der Analyse und des zu 
erwartenden Ergebniszeitraums. 

Bei den Testflügen hat sich gezeigt, dass es gerade bei den Landungen in einer beengten Umgebung 
(Kreisklinikum) eine Beeinflussung bzw. Ungenauigkeiten bei den GPS-Daten der Drohne gibt. Dies 
sowie die aktuell in höheren Flugfeldern eher schwache LTE Verfügbarkeit zeigt auf, dass die 
Infrastruktur im städtischen Bereich verbessert werden müsste. Dies wird auch dadurch indiziert, dass 
die Behörden eine Online-Sichtüberwachung via Kamera an den Drohnenpiloten einfordern. Auch diese 
Funktion setzt ein stabiles Mobilfunknetz mit hoher Übertragungsrate auch in den gewählten Flughöhen, 
nicht nur im Bodenbereich, voraus.  

In einer Projektphase Kodrona II könnte man dies durch testweise Einrichtung einer 5G-Umgebung 
klären. 
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3.7. Einbindung interner/externer Stakeholder in Projektentwicklung  
 (Bsp.: ADAC Luftrettung) 

Bei den AG-Sitzungen wurde schnell klar, dass neben den Projektpartnern eine Vielzahl Dritter für eine 
zukünftige Realisierung eingebunden werden muss. Die internen Strukturen waren durch die jeweiligen 
am Projekt beteiligten Kernpersonen nach kurzer Information und Erklärung der Bedeutung des 
Projektes schnell positiv für das Projekt und eine mögliche zukünftige Realisierung zu motivieren. 

Anders jedoch stellte sich die Situation bei externen Gruppen/Personen bzw. Institutionen dar.  

Zunächst erfolgte eine Kontaktaufnahme mit der Zentrale der ADAC Luftrettung, um dort die 
entsprechenden Stakeholder zu identifizieren. Dem dortigen Projektleiter, der zugleich selbst noch 
aktiver Arzt und Pilot ist, wurde zunächst das Projekt vorgestellt. Im nächsten Schritt telefonierte eine 
Kerngruppe des Projektteams mit dem Leiter für die Luftrettungsorganisation. Dabei wurde deutlich, 
dass die ADAC Luftrettung recht eigenständig agiert. Bzgl. eingesetzter Kollisionsvermeidungssysteme 
stellte er klar, dass es selbst in der ADAC Organisation keinen einheitlichen Standard gibt. Systeme, die 
bspw. von den Segelfliegern eingesetzt werden, finden keine durchgehende Verbreitung und finden 
wenn nur optional Verwendung. Laut ADAC bestehen bereits jetzt Bedenken bzgl. des vermehrten 
Einsatzes von Drohnen im unteren Luftraum, da in den letzten Jahren vermehrt Beinahekollisionen 
angezeigt wurden. Umso höher ist das Interesse, im Rahmen einer Einbindung in ein entsprechendes 
Projekt Möglichkeiten zur gemeinsamen Organisation solcher Bedingungen zu finden. 

Nach Freigabe durch die Deutschlandorganisation erfolgte die Kontaktaufnahme mit den Piloten des 
Christopher 25 vor Ort in Siegen. Deren Hubschrauber ist an einer weiteren Klinik in Siegen stationiert, 
fliegt aber regelmäßig beide Klinikstandorte der Projektpartner an. Das Treffen fand unter Einbindung 
der Rettungsleitstelle und der Feuerwehr des Kreises Siegen-Wittgenstein in der Leitstelle statt. Neben 
dem Piloten waren der Leiter der Leitstelle sowie der Leiter der Feuerwehr anwesend. Diese erklärten 
dem Projektkernteam die aktuelle Struktur des Rettungsdienstes in der Region unter Einbindung des 
ADAC Christoph 25. Seitens der externen Stakeholder vor Ort wurde die Vorgehensweise anerkennend 
gewürdigt, zumal man die Einbeziehung der drei Organisationen als positiv wahrnimmt. Die Piloten des 
ADAC sehen ihre Aufgaben durchaus als vorrangig im Vergleich zu anderen Teilnehmern im unteren 
Luftraum an, sind zugleich aber an einer klaren Kenntnisnahme der weiteren Teilnehmer interessiert 
und befürworten das Konzept einer zusätzlichen Leitstelle für einen zukünftigen Drohnenluftverkehr. 
Der Leiter der Leitstelle des Rettungsdienstes stelle in dem Zusammenhang klar, dass er für seine 
Organisation keine Aufgabe darin sieht, eine entsprechende Koordinations- oder 
Überwachungsfunktion zu übernehmen, man gleichfalls aber natürlich ebenfalls gerne Kenntnis der 
jeweiligen Bewegungen hätte. 

Auch hier gibt es bei einer möglichen Fortführung die Notwendigkeit für weitere Gespräche und 
mögliche Abstimmungspotentiale. 
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3.8. Interne und externe Kommunikation der Innovationsleistung (Akzeptanzförderung) 

Bereits bei den ersten Besprechungen wurde Wert darauf gelegt, mögliche Bedenken gegen das 
Projekt selbst oder gegen das Konzept eines Transportes von medizinischen Materialien durch Drohnen 
in Zukunft klar zu erkennen, zu benennen und mögliche Maßnahmen für eine verbesserte Akzeptanz zu 
ergreifen. 

Dank der umfangreichen Einbindung der jeweiligen Stakeholder und Beteiligten bei den einzelnen 
Projektpartnern konnten mögliche Punkte aktiv zur Sprache gebracht werden. Die jeweiligen 
Akteure/Beteiligten wurden durch begleitende Expertengespräche und Befragungen durch die Vertreter 
der Universität Siegen im Hinblick auf alle Aspekte der individuellen Sicht des Einzelnen zusätzlich noch 
einmal befragt. Dadurch konnten viele der Bedenken angesprochen und auch abgebaut werden. Der 
Befragende brachte die erkannten Bedenken zudem in die AG-Sitzungen als zusätzliche Punkte ein. 
Durch diese aktive Ansprache und Einbindung erfuhr man bei den internen Beteiligten schnell eine 
positive Projektwahrnehmung.  

Durch eine umfassende Betrachtung möglicher externer Bedenkenträger und deren direkte Ansprache 
konnten auch im Umfeld entsprechende Punkte erkannt und diskutiert werden. Aus Gründen der 
unklaren rechtlichen Lage sowie zum Abbau von Bedenken entschloss sich das Kernteam, bei den 
Tests keine echten Proben einzusetzen, was auch offen kommuniziert wurde. Das Team für die 
Öffentlichkeitsarbeit, das sich aus Vertretern aller Projektpartner zusammensetze, stimmte sich 
mehrfach hinsichtlich Formulierungen, Bildern und klaren Informationen ab. Zentrale Anlaufstelle bei 
Rückfragen war die Pressestelle der Stadt Siegen. Mögliche kritische Nachfragen sollten nach interner 
Abstimmung vom dem jeweiligen Teammitglied beantwortet werden, in dessen Kernkompetenz die 
Thematik fiel. Auch ein großes FAQ wurde zur Bedenkenbehandlung erstellt. 

Alle Projektpartner haben das Projekt mit der Pressemitteilung auch intern zeitgleich zur Aussendung 
der Informationen an die Öffentlichkeit kommuniziert. Sowohl das interne als auch das externe 
Feedback erwies sich als positiv. Erstaunlich war, dass viele Medienvertreter von einer schnellen 
Umsetzung des Projektes in den Alltag ausgehen. 

Diskutabel erscheint allen Beteiligten die Nähe des Projektnamens KODRONA zur aktuellen 
Corona-Krise. Hier muss man die zukünftigen Entwicklungen beobachten und ggf. agieren. 

3.9. Dokumentation  

 

Anhang: Bericht / Rechtsgutachten der Kanzlei Luther 
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4.0 Erfolgskontrollbericht  

Aus Sicht der Krankenhäuser hat das Projekt umfangreich dazu beigetragen, entsprechende zukünftige 
Rahmenbedingungen für den Einsatz von Drohnen im Bereich des Gesundheitswesens zu erkennen 
und zu definieren. Neben einer klaren Ausarbeitung möglicher und notwendiger Infrastrukturen an den 
Häusern konnten viele rechtliche Rahmenbedingungen ermittelt werden. Die Einbeziehung der 
Mitarbeitenden bei der Entwicklung sowie die Anpassung der Abläufe sind grundlegend für eine 
erfolgreiche Implementierung eines entsprechenden Systems. Auf der anderen Seite muss den 
öffentlichen Bedenkenträgern durch entsprechende Sicherheitssysteme entgegengearbeitet werden. 
Alleine die Realisation eines Drohnenpendelverkehrs ist für eine langfristige, auch mögliche 
deutschlandweite Verbreitung bei weitem nicht ausreichend. Während die Auf- und Vorgaben im 
direkten Umfeld der Kliniken und medizinischen Einrichtungen schon klar ersichtlich sind, muss im 
öffentlichen Raum noch ein möglichst genormtes System geschaffen werden, das dupliziert und 
verbreitet werden kann – Stichwort Drohnen-Leitstand im städtischen Raum. Um einen ganzjährigen 
Betrieb zukünftig erreichen zu können, müssen die Drohnen-Plattformen entsprechend deutlich 
umfangreicher bzgl. eines Wetter- und Diebstahl- bzw. Manipulationsschutzes ausgestattet werden. Im 
nächsten Schritt kann dann eine automatisierte Be- und Entladung angedacht werden. Bei all der 
weiteren Entwicklung sind die Bedürfnisse der Bediener vor Ort ebenfalls zu berücksichtigen – Stichwort 
Nutzerakzeptanz / Bedienerfreundlichkeit. Das schon umfangreich erstellte rechtliche Gutachten ist in 
einer möglichen nächsten Phase auszuweiten auf Aspekte im Hinblick auf eine mögliche 
Betreibergesellschaft und deren Verantwortung. Die eingesetzten Drohnen bedürfen nur geringfügiger 
Optimierungen, um optimale Voraussetzungen zu schaffen.  

Um eine zukünftige Realisierung wirtschaftlich darstellbar zu machen, bedarf es noch vieler weiterer 
Erkenntnisse. Einerseits müssen mehrere Systeme modular skalierbar aufgesetzt werden, die den 
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden können. Dazu zählt der Drohnenleitstand ebenso 
wie ein Operator-Leitstand. Wesentlicher Abstimmungsbedarf ergibt sich beim Luftraum mit den 
weiteren Akteuren, die gerade im klinischen Umfeld häufiger aufeinandertreffen – Stichwort 
Hubschrauber und das zugehörige Kollisionsrisiko. Um entsprechende Start-Lande-Infrastrukturen an 
die doch sehr heterogenen Gegebenheiten vor Ort anpassen zu können, muss ein modulares Konzept 
in Zusammenarbeit von Konstrukteuren, entsprechenden Handwerksbetrieben und 
Architekten/Ingenieuren entwickelt und zur Produktreife gebracht werden, welches einen hohen 
Investitionsbedarf darstellt. Ganz individuelle Lösungen jeweils vor Ort bringen hohe Kosten und 
individuell aufwendige Anpassungsanforderungen mit sich, die aus jetziger Sicht zu vermeiden sind. 
Sinnvoll erscheint uns hier die Ausweitung des Projektes auf weitere Klinikstandorte in der Region einer 
nächsten Projektphase. 

Unklar ist aktuell leider, ob der bisherige Drohnenlieferant zukünftig weiter zur Verfügung stehen wird. 
Durch die aktuellen Einschränkungen infolge Covid 19 konnten zudem Nachgespräche nicht mehr wie 
nötig geführt werden. Alle Beteiligten sind sich jedoch einig, dass eine Fortführung des Projektes zur 
weiteren Entwicklung der Thematik auf jeden Fall als sinnvoll erachtet wird. Informationen für 
Interessierte halten sowohl der eigens erstellte Film als auch der WDR Lokalzeit Südwestfalen-Beitrag 
bereit. Ansonsten verweisen wir auf die entsprechende Homepage www.kodrona.de . Sowohl der 
langwierige Genehmigungsprozess als auch die dadurch eingeschränkte Projektlaufzeit haben das 
gesamte Vorhaben unter eine hohe Priorität gesetzt. Dennoch konnten sowohl die Kosten eingehalten, 
ja sogar deutlich reduziert werden als auch das Projekt im Rahmen der Laufzeit realisiert werden. 
Lediglich bzw. leider litt die geplante Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Nachgang ebenfalls unter den 
Corona-Restriktionen. 
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Presseclipping Projekt Kodrona 2019-2020 
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Radio Siegen, auch als Beitrag mehrfach on air in den News & im Hauptprogramm 
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Westfalenpost 
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Siegener Zeitung  
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Top Magazin Siegen-Wittgenstein 
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WAZ 
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Uni Siegen Magazin 
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WDR Lokalzeit Südwestfalen 
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Wirsiegen.de 
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Westfälische Rundschau 
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Einblicke DRK-Kinderklinik 

 

Youtube channel Kinderklinik, rund 1.000 Aufrufe über alle Versionen (kurz/lang/Deu/Eng) 
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TV Bericht SAT 1 NRW am 11.08.2020 
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